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„Minijob-Falle“
Rechtstipp: Worauf Arbeitgeber achten sollten

Einleitend geht es zunächst um ei-
ne Gesetzesänderung, die sich he-
rumgesprochen hat: Der Mindest-
lohn beträgt seit dem 1. Januar 2019 
nun 9,19 Euro und wird sich ab 
dem Jahr 2020 noch einmal etwas 
erhöhen, und zwar auf 9,35 Euro. 

So weit so gut. Wäre da nicht 
noch eine andere – weit weniger 
bekannte – Regelung, die seit An-
fang dieses Jahres Gültigkeit be-
sitzt, und zwar Paragraf 12 Absatz 
1 Satz 3 des Teilzeit- und Befris-
tungsgesetzes (TzBfG), die da lau-
tet: „Wenn die Dauer der wöchent-
lichen Arbeitszeit nicht festgelegt 
ist, gilt eine Arbeitszeit von 20 
Stunden als vereinbart.“

Nach der bis zum 31. Dezember 
2018 geltenden Rechtslage war es 
noch so, dass eine Arbeitszeit von 
zehn Stunden als vereinbart galt, 
wenn keine andere (arbeitsvertrag-
liche) Regelung getroffen wurde. 

Was diese Gesetzesänderung mit 
Minijobs – also geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnissen, bei de-
nen das Arbeitsentgelt monatlich 
450 Euro nicht übersteigen darf – 
zu tun hat, ist gut anhand von zwei 
Beispielen zu verdeutlichen.

Den Beispielen sei noch eine kur-
ze Begriffsklärung vorangestellt: 
Bei geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnissen handelt es sich de 

facto um Teilzeitbeschäftigungen, 
die weitgehend sozialversiche-
rungsfrei sind. Wer einen Minijob 
ausübt, zahlt keine Beiträge für die 
Kranken-, Arbeitslosen- oder Pfle-
geversicherung. Die Rentenversi-
cherung ist hingegen Pflicht, wo-
für die Minijobber auch geringe 
Beiträge zahlen. 

Beispiel A: Der schriftliche Ar-
beitsvertrag: Vereinbart der Ar-
beitgeber mit dem geringfügig Be-
schäftigen einen schriftlichen Ar-
beitsvertrag, ist nach aktueller Ge-
setzeslage unbedingt darauf zu 
achten, dass der Mindestlohn von 
9,19 Euro eingehalten wird. Bei ei-
nem Minijob mit höchstens 450 
Euro bedeutet das, dass der Arbeit-
nehmer maximal 48,96 Stunden 
pro Monat arbeiten darf und dies 
auch vertraglich exakt so fixiert 
sein sollte. Werden diese Anforde-
rungen im Rahmen der arbeitsver-
traglichen Gestaltung beachtet, ist 
der Mindestlohn eingehalten. Bei 
dem Beispiel A drohen also keine 
Sanktionen.

Beispiel B: Der mündliche Ar-
beitsvertrag: Unabhängig von der 
dargestellten Gesetzesänderung 
ist von mündlichen Arbeitsverträ-
gen schon grundsätzlich abzura-

ten. Denn nach Paragraf 2 des 
Nachweisgesetzes (NachwG) hat 
der Arbeitgeber spätestens einen 
Monat nach dem vereinbarten Be-
ginn des Arbeitsverhältnisses die 
wesentlichen Vertragsbedingun-
gen schriftlich niederzulegen, die 
Niederschrift zu unterzeichnen 
und dem Arbeitnehmer auszuhän-
digen. Diese Vorschrift ist vielen 
Arbeitgebern nicht bekannt, was 
auch daran liegt, dass im NachwG 
selbst keine Folgen für einen Ver-
stoß geregelt sind. Wenn der Ar-
beitnehmer dann allerdings – bei-
spielsweise vor Gericht – behaup-
tet, dass ihm noch x Urlaubstage 
und/oder x Gehälter zustehen, ist 
der Arbeitgeber in der Pflicht, diese 
Behauptungen zu widerlegen. Das 
wird ihm ohne einen schriftlichen 
Arbeitsvertrag kaum gelingen.

Ist der Arbeitsvertrag dennoch 
nur in mündlicher Form geschlos-
sen und besteht keine Vereinba-
rung über die Arbeitszeit, greift 
obige Gesetzesänderung. Das 
heißt: Es wird eine wöchentliche 
Arbeitszeit von 20 Stunden fin-
giert. Das bedeutet, dass nunmehr 
ein Mindestwochenlohn von 
183,80 Euro und damit ein Min-
destmonatslohn von 735 Euro (ge-
rechnet auf vier Wochen) gilt. Dies, 
obwohl der Arbeitgeber eigentlich 

eine geringfügige Beschäftigung 
von 450 Euro vereinbaren wollte.

Welche Konsequenzen hat dies 
nun für den Arbeitgeber? 
Einerseits kann die Rentenversi-
cherung den Arbeitgeber zum fi-
nanziellen Ausgleich der nicht ge-
zahlten Sozialversicherungsabga-
ben verpflichten. Zu beachten ist, 
dass gesetzlich hierfür eine Nach-
forderung von bis zu vier Jahren 
möglich ist.

Andererseits kann der Arbeit-
nehmer selbstverständlich den 
entsprechenden höheren Lohn 
und/oder beispielsweise eine hö-
here Abfindungszahlung fordern.

Empfindliche Strafen sieht dane-
ben auch das Mindestlohngesetz 
(MiLoG) in Paragraf 21 vor. Wird ge-
gen die Regelungen dieses Geset-
zes verstoßen, eröffnet der Zoll ein 
Bußgeldverfahren. Insgesamt dro-
hen Geldstrafen von bis zu 30.000 
Euro und mitunter sogar bis zu 
500.000 Euro.

Zugleich sind die Zollbehörden 
bei dem Verdacht einer Ordnungs-
widrigkeit/Straftat verpflichtet, die 
Staatsanwaltschaft einzuschalten. 
Damit drohen dem Arbeitgeber 
auch strafrechtliche Konsequen-
zen, weil die Rechtsprechung in je-
der Mindestlohnunterschreitung 

ein „Vorenthalten“ im Sinn des Pa-
ragrafen 266a StGB sieht. Zwar 
reicht eine fahrlässige Mindest-
lohnunterschreitung nicht aus, da 
bedingt vorsätzliches Handeln 
notwendig ist. Dem Risiko eines 
strafrechtlich relevanten Verhal-
tens sollte sich aber kein Arbeitge-
ber unnötig aussetzen.

Fazit: Die Beispiele sollen verdeut-
lichen, wie wichtig schriftliche Ar-
beitsverträge sind. Das gilt gerade 
bei geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnissen, deren schriftliche 
Fixierung oft aufgrund des gerin-
gen Verdienstes als überobligatori-
scher Aufwand gewertet wird. Hier 
fallen häufig Einwände wie „Muss 
das denn sein?“ oder „Schon wie-
der so viel Verwaltungsaufwand“. 
Spätestens durch die jetzige Geset-
zesänderung drohen dem Arbeit-
geber empfindliche finanzielle Ein-
bußen, Bußgelder und/oder sogar 
strafrechtliche Ermittlungsverfah-
ren. Insofern ist jeder Arbeitgeber 
gut beraten, seine mit den Mini-
jobbern bestehenden schriftlichen 
Arbeitsverträge prüfen und gege-
benenfalls an die neue Gesetzesla-
ge anpassen zu lassen.
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